
 

 
Sachsenkredit Universal 
Investitionsdarlehen - Zuschläge (Boni) für Vorhaben  
Zeitpunkt der Nachweise 

▪ bei Existenzgründung sind die Nachweise spätestens zur Auszahlung des Darlehens zu erbringen,  

▪ alle weiteren Kriterien: die Nachweise sind mit Antragstellung sowie Verwendungsnachweis des Darlehens zu erbringen. 

 

Zuschläge (Boni) für Vorhaben Geeignete Nachweise gegenüber Hausbank,  
beispielsweise  

 
zur Existenzgründung  • Bescheinigung einer Stelle, die für die Zulassung der Tätigkeit zuständig ist 

• Gewerbeanmeldung als Haupterwerb, Meldung beim Finanzamt nicht älter als 
5 Jahre 

• Mitteilung Gewerbesteuernummer 

zur Unternehmensnachfolge • Bescheinigung des Erwerbs eines bestehenden Unternehmens  

• Bescheinigung des Erwerbs einer tätigen Beteiligung, sofern der Anteil am 
Gesellschaftskapital von 10% nicht unterschritten ist (z. B. durch Notarvertrag, 
Handelsregisterauszug) 

zur Neuansiedlung (Verlagerung Hauptfirmensitz nach Sachsen) • Handelsregisterauszug zum Abgleich des Firmensitzes mit PLZ in Sachsen 

im ländlichen Raum* 

 
*Den Zuschlag (Boni) „im ländlicher Raum“ können alle Unternehmen* be-
antragen, die ihren Sitz/ihre Betriebsstätte in Gemeinden haben, die nicht 
in den Verdichtungsräumen nach den Raumkategorien des Landesent-
wicklungsplanes liegen.  

Eine Ausschlussliste finden Sie hier. 
 
* ausgeschlossen sind Branchen: 86.21.0, 86.22.0 und 86.23.0 

• Handelsregisterauszug zum Abgleich des Firmensitzes mit PLZ im ländlichen 
Raum 

  

https://www.sab.sachsen.de/documents/60761/181608/2021-09-24_ausschlussliste_568895.pdf
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mit Beitrag zur Nachhaltigkeit  
 
a) Ökologische Kriterien 
 

• Ressourcenschonende Gestaltung der betrieblichen Prozesse (z. B. 
hohe Energieeffizienz, geringe Abfall- und Treibhausgasintensität be-
legt mit ISO 50001, Gewerbeenergiepass SAENA, u. ä.). 

• Produktdesign entspricht den Leitlinien des Umweltbundesamtes für 
eine umweltgerechte Produktgestaltung. Vgl. www.umweltbundes-
amt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekodesign 

• Dienstleistungsangebot ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung bzw. 
Implementierung umweltgerechter Produkte und Prozesse zu unter-
stützen. 

• Unternehmen ist in einer Branche tätig, welche auf die Sicherung öko-
logisch nachhaltiger, zukunftsfähiger, klimafreundlicher (treibhausgas-
neutraler) oder nachweislich innovativer Technologien ausgerichtet 
ist. 

 

b) Soziale Kriterien  
 

• Unternehmen engagiert sich auf dem Gebiet der betrieblichen Aus- 
und Weiterbildung und eröffnet den Auszubildenden eine Übernahme-
perspektive. 

• Unternehmen findet eine aktive betriebliche Mitbestimmung statt. 

• Unternehmen fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

• Zertifizierung 

• Selbstaudit 

• Kommunikation auf Unternehmenshomepage, z.B. konkrete Maßnahmen, 
Kennzahlen  

• Innovationspreise, Auszeichnungen 

• Kooperationen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekodesign
http://www.umweltbundesamt.de/themen/wirtschaft-konsum/produkte/oekodesign
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• Unternehmen eröffnet Frauen und Männern gleiche Aufstiegschan-
cen. 

• Unternehmen fördert die tarifgleiche Entlohnung 

• Unternehmen beachtet die menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten 
entsprechend dem Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der VN-
Leitprinzipen für Wirtschaft und Menschenrechte entlang der gesam-
ten Liefer- und Wertschöpfungskette 

 

 
 
 
 
 
 

 


